
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2018/10/10 Ra 2018/03/0108
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.2018

Index

10/10 Grundrechte

20/13 Sonstiges allgemeines Privatrecht

Norm
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StGG Art5

Rechtssatz

Eine - die Verp7ichtung zur Rückgängigmachung der Enteignung begründende - Nichtverwirklichung des als

Enteignungsgrund normierten ö8entlichen Zwecks ist dann gegeben, wenn dieser überhaupt nicht oder nicht in dem

ursprünglich beabsichtigten Ausmaß verwirklicht wird. Ob etwa enteignete Flächen für andere Zwecke benötigt

werden, ist aus der Sicht der Aufhebung einer Enteignung wegen Nichtverwirklichung des Enteignungszwecks

unerheblich.
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